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Schuleinschreibung für Schuljahr 2022/23 
Die diesjährige Schuleinschreibung findet am 
Mittwoch, 16.03.2022 von 13.30 bis 16.30 Uhr 
in der Grundschule Perach, Schulstr.1, 84567 
Perach statt. Anzumelden sind alle Kinder, die 
im kommenden Schuljahr schulpflichtig werden, 
d.h. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern 
haben und am 30.Juni 2022 sechs Jahre alt 
sind. Zum von der Regierung neu eingeführten 
Einschulungskorridor gehören alle Kinder, die 
vom 01.07.2022 – 30.09.2023 6 Jahre alt 
werden. Hier entscheiden die Eltern, nach 
Beratung und Empfehlung durch die Schule, ob 
ihr Kind eingeschult werden soll. Die Pflicht zur 
Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die 
Eltern beabsichtigen, ihr Kind vom Besuch der 
Grundschule zurückstellen zu lassen. Die 
Schule überprüft die Schulfähigkeit! 
Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im 
vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule 
zurückgestellt worden sind. Der 
Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen. 
 
Hundesteuer 2022 
Im April ist wie jedes Jahr die Hundesteuer 
für das laufende Jahr fällig. In der Gemeinde 
Erlbach beträgt die Hundesteuer 25,-- € für 
jeden Hund (außer Kampfhunde) sowie 12,50 € 
für Hunde in Einzelhoflagen. Die Hundesteuer 
wird nur noch per Bankabbuchung eingezogen 
und es ist keine Barzahlung mehr möglich. Bei 
Neuanmeldung oder Abmeldung eines Hundes 
kann das Formular auf der Homepage der 
Gemeinde unter Rathaus und 
Bürgerservice<Formulare<Hundesteueranmeld-
ung bzw. Abmeldung benutzt werden oder 
direkt oder auch telefonisch unter Tel.  
 

 
 
08670/229 bei der Gemeinde an- bzw. 
abgemeldet werden.  
 
Beschwerden über freilaufende Hunde 
Viele Hundebesitzer sind sich nicht darüber 
bewusst, dass die Tiere ihre Notdurft weder in 
privaten Vorgärten noch in landwirtschaftlich 
genutzten Wiesen und Äckern verrichten 
dürfen und ein Betretungsverbot für 
landwirtschaftliche Flächen innerhalb der 
Vegetationsperiode besteht. Hundekot kann 
für die Landwirtschaft gefährlich sein, wenn er 
Weideflächen verunreinigt. Sind im Hundekot 
Neospora-Parasiten enthalten, bleiben diese 
lange an den Gräsern haften. Werden diese 
verunreinigten Gräser von den Kühen 
mitgefressen, kann dies zu Totgeburten 
führen. So dürfen landwirtschaftlich genutzte 
Flächen in der Zeit zwischen Saat und Ernte, 
bei Grünland in der Zeit des Aufwuchses und 
der Mahd bzw. Beweidung nicht betreten 
werden. Jeder Hundebesitzer hat 
dementsprechend dafür Sorge zu tragen, dass 
von seinem Hund keinerlei negative 
Auswirkungen auf Menschen und Natur 
ausgeht. Führen Sie sich die Auswirkungen, 
auch Sie selbst als Verbraucher, z. B. bei 
Gemüse- und Salatanbau, aber auch bei 
Wiesenflächen, die für die Milchproduktion als 
Grundlage genutzt werden, vor Augen und 
haben Sie Verständnis dafür, dass der 
Hundekot gerade in landwirtschaftlichen 
Grundstücken dazu führt, dass Erntegüter 
verunreinigt werden. Für die auf solche Art 
betroffenen Landwirte zieht dies erhebliche 
finanzielle Einbußen nach sich und für Sie als 
Verbraucher steht das Thema 
„Appetitlichkeit“ ganz sicher im Vordergrund. 



Wir bitten daher alle Hundehalter darum, ihre 
Tiere in ihrem Grundstück auslaufen zu lassen 
oder den Hundekot auf Wegen und in fremden 
Grundstücken/landwirtschaftlichen Flächen 
wieder mit nach Hause zu nehmen.  
 
Änderung Grüngutannahme 
Ab April 2022 kann wieder wie jedes Jahr 
Blumen- und Rasenschnitt jetzt neu am 
Kläranlagengelände sowie Baum- und 
Strauchschnitt während der üblichen 
Öffnungszeiten jeden Samstag von 10 bis 12 
Uhr kostenlos abgegeben werden. Wir bitten 
die Bürger auch darauf zu achten, dass keine 
Fremdanteile (Blumenerde, Plastik oder 
Sonstiges) enthalten sind. 
 
Umzug Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft 
Reischach 
Der Umzug in das neue Rathaus in die 
Ortsmitte ist zwischen dem 28.April und 
04.Mai 2022 geplant. 
Die Geschäftsstelle der VG Reischach sowie 
die Gemeinde Erlbach sind deshalb zwischen 
dem 28. April 2022 und 4. Mai 2022 aufgrund 
des Umzuges des Rathauses geschlossen. 
 
Bundesfreiwilligendienstler/in („Bufdi“) m/w/d 
Wir, die Grundschule Reischach, suchen für das 
kommende Schuljahr 2022/23 eine engagierte 
Person, die unser Team unterstützt. Wir 
unterrichten ca. 160 Schüler, welche auf zwei 
Schulhäuser in Reischach und Perach aufgeteilt 
sind. 
Ihre Aufgaben: 
- Unterstützung der Lehrkräfte vor,     
während und nach dem Unterricht 
- Übernahme von Aufsichten sowohl im 
Unterricht als auch beim Warten auf die Busse 
- Förderung von Schülern in Kleingruppen (z. B. 
Deutsch als Zweitsprache) 
- Unterstützung von Schülern mit 
Lernschwierigkeiten 
- Begleitung bei Ausflügen, Wandertagen und 
dem Schwimmunterricht 
- Mithilfe bei Schulprojekten, -programmen 
und -veranstaltungen 
- Schüler und Leiter in den AGs unterstützen 
ggf. ein eigenes AG-Angebot machen 

- Bürotätigkeiten (z. B. Kopierarbeiten, 
Telefondienst, …) 
Falls Sie Interesse haben, sich in der 
Grundschule Reischach einzubringen, 
mindestens 18 Jahre alt und mobil 
(Führerschein Kl. B) sind, würden wir uns über 
eine Bewerbung per E-Mail bis zum 24.04.2022 
freuen.  

Bunte Streuobstwiesen und wilde Hecken für 
mehr Vielfalt  
Förderprogramme vom Landschaftspflegever-
band Altötting e.V. 
Hecken und Streuobstwiesen bereichern unser 
Landschaftsbild, bieten wichtige Lebensräume, 
sind von großem ökologischen Wert und förd-
ern den Klimaschutz! Daher fördert der Land-
schaftspflegeverband die Neuanlage von Hec-
ken, Feldgehölzen und Streuobstbeständen als 
wichtige Biotoptrittsteine in der Landschaft 
über das Bayerische Landschaftspflegepro-
gramm zu 100%. 
Hecken 
Unsere Hecken bestehen aus den heimischen 
Sträuchern: Wolliger und Gemeiner Schneeball, 
Pfaffenhütchen, Haselnuss, Weißdorn, Schlehe, 
verschiedene Wildrosen, Heckenkirsche, 
Liguster, Holunder, Hartriegel, Feldahorn und 
Wildobst.  
Förderfähig sind: 

 die Pflanzen 
 der Wildschutzzaun  
 die Pflanzarbeit  

Auch Baumalleen oder Baumreihen sind 
förderfähig! 
Streuobst 
Wir fördern die Pflanzung von Hochstämmen. 
Sie können zwischen Apfel, Birnen, Zwetschgen 
und Kirschsorten wählen.  
Achtung Biobauern: Wer biozertifizierte 
Bäume pflanzen möchte, kann sich auch dies 
fördern lassen! 
Gefördert werden: 

 die Bäume 
 die Verbissschutzmanschetten aus Holz 
 die Wühlmauskörbe 
 ab einer bestimmten Anzahl Bäume (15) 

auch das Ausheben der Pflanzlöcher. 

 



Förderinstrument: 
Im Rahmen der Landschaftspflege- und 
Naturparkrichtlinien (LNPR) werden 
insbesondere Maßnahmen der Pflege, 
Wiederherstellung und Neuschaffung 
ökologisch wertvoller Lebensräume gefördert. 
Die Maßnahmen dienen insbesondere dem 
Aufbau des europäischen Schutzsystems 
Natura 2000 und des bayerischen 
Biotopverbunds BayernNetzNatur sowie der 
Umsetzung der Bayerischen 
Biodiversitätsstrategie. 
Anfragen für Pflanzungen im Herbst müssen 
im jeweiligen Jahr spätestens bis 
Jahresmitte (30.06.) eingegangen sein! 

Bild: Patrizia Weindl 

vom LPV und Hans-Joachim Herfurtner aus 
Leonberg nach der Pflanzung seines neuen 
Streuobstbestandes.  

Bei Interesse wenden Sie sich an: 

Patrizia Weindl 
Landschaftspflegeverband Altötting e.V. 
Bahnhofstr. 26 
84503 Altötting 
Tel: 08671-9260087 
Email: patrizia.weindl@lpv-altoetting.de 

»Oettingerland«, Band 41 Das »Oettinger 
Land«, Band 41 ist in einer neuen Aufmachung 
erschienen und dabei ganz besonders Alois 
Stockner gewidmet. 11 Beiträge, verfasst von 
Alois Stockner sind darin veröffentlicht. Es 
handelt sich dabei um verschiedenste Beiträge, 
die allesamt sehr lesenswert sind. Die Bücher 
sind beim Edeka Baisl in Perach, Bäckerei 
Riedelsheimer in Erlbach und bei der 
Raiffeisenbank Reischach erhältlich. 
 

Dringend! Erhebungsbeauftragte gesucht!  
Der Zensus ist eine Art Inventur der 
Bevölkerung. Der Landkreis benötigt noch 50 
ehrenamtliche Helfer zur Befragung der 
Haushalte nach dem Zufallsgenerator. Die 
Helfer bekommen einkommensteuerfrei 600–
800,-- €. Die Helfer sollen volljährig sein und 
mit einem Tablet umgehen können. Zeitraum: 
15.05.2022 bis 31.07.2022. Die Helfer sind in 
der Zeiteinteilung frei (Tel. 08671/502556 
oder www.lra-aoe.de/zensus). 
 
Das Schüler und Studententicket, das 
Jugend-Freizeitticket im Landkreis Altötting 
Mit dem Start des Jahres 2022 wurde ein 
neues Busmonatsticket im Landkreis Altötting 
eingeführt. 
Landrat Erwin Schneider unterzeichnete am 
16.12.2021 zusammen mit den im Landkreis 
tätigen Verkehrsunternehmen, Karl Beck GmbH 
& Co KG, Verkehrsbetrieb Brodschelm GmbH, 
Hövels GmbH & Co.KG. Fa. Niederhuber 
Holzlandreisen GmbH & Co.KG, Regionalbus 
Ostbayern GmbH, Außenstelle Pfarrkirchen 
Regionalverkehr Oberbayern GmbH, Betrieb 
Traunstein, Elite-Reisen Vorderobermeier 
GmbH und Omnibus H. Wengler einen Vertrag 
zur Einführung eines Schüler- und 
Studententickets im Omnibusverkehr im 
Landkreis Altötting. 
Seit dem 01. Januar 2022 gibt es damit im Lkr. 
Altötting eine Busflat für junge Menschen die 
in die Schule gehen, eine Ausbildung machen, 
studieren oder am Bundesfreiwilligendienst 
teilnehmen (Definition nach § 1 PBefAusgl.V) 
für nur 2 € pro Monat die Busse im 
öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) im 
Landkreis Altötting nutzen können. Für nur 2 E 
im Monat können an Schultagen ab 14 Uhr und 
an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und in 
den Ferien, junge Menschen in Ausbildung im 
gesamten Landkreis Altötting, auch im 
Stadtverkehr der Stadt Burghausen, die 
Buslinien der Verkehrsgemeinschaft Altötting 
nutzen. 
Das Ticket kann beim Busfahrer erworben 
werden, wenn die Anspruchsberechtigung z.B. 
durch einen Schülerausweis eine 
Immatrikulationsbescheinigung oder eine 
Bestätigung der Ausbildungsstelle 



nachgewiesen wird. Das Ticket ist jeweils für 
einen vollen Kalendermonat, also z.B. für den 
01. bis zum 31. Januar 2022 gültig. 
Das eigentliche Beförderungsentgelt beläuft 
sich auf 11 € im Monat, der Landkreis Altötting 
übernimmt davon aber 9 €, sodass die jungen 
ÖPNV-Nutzer nur mehr 2 € zahlen müssen. 
Das Ticket gilt auf folgenden Linien innerhalb 
des Landkreises Altötting: siehe 
Linienverzeichnis 

 
 
Informationsdienst - SVLFG 
LKK verschickt Gesundheitskarten 
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
tauscht aktuell die Gesundheitskarten aus,  
die älter als fünf Jahre sind. Die LKK weist 
darauf hin, dass deshalb nicht alle Gesund-
heitskarten (eGK) ausgetauscht werden. Un- 
erheblich ist auch, wenn auf der Rückseite der 
eGK noch eine längere Gültigkeitsdauer genannt 
ist. Diese Gültigkeit gilt nur für die darauf ab-
gebildete Europäische Gesundheitskarte 
(EHIC). Die Karten werden nach und nach aus- 
getauscht. So kann es sein, dass in einer 
Familie nicht alle Personen gleichzeitig ihre 
neue Karte erhalten. Im Sommer werden dann 
alle Versicherten versorgt sein.  
Bei der Versorgung mit den neuen Karten kann 
es in Einzelfällen dazu kommen, dass die alte 
Karte nicht  mehr funktionsfähig ist, die neue 
aber noch aussteht. In solchen Fällen kann  
eine Ersatzbescheinigung  per Mail an 
versicherung@svlfg.de angefordert werden.  
Der LKK ist bekannt, dass es bei den neuen 
Karten in einigen Arztpraxen zu Problemen 
beim Einlesen kommt. Dies betrifft nicht nur 
die Karten der LKK. Grund dafür ist fast immer 
ein fehlendes „Update der Software“ beim 
Arzt oder eine elektrostatische Aufladung der 

Karte. Die Ärzte werden in solchen Fällen 
gebeten, sich mit dem Software-Hersteller 
ihrer „Konnektoren“ bzw. des Praxisverwalt-
ungssystems in Verbindung setzen. Die Karten 
der LKK sind voll funktionsfähig.  
 
Veranstaltungskalender  
Freitag, 04. März 2022 19.00 Uhr 
Pfarrkirche Erlbach 
Weltgebetstag Kath. Frauenbund Erlbach und 
Jahreshauptversammlung GH Prostmeier 
Sonntag, 13. März 2022 14.00 Uhr 
Pfarrkirche Erlbach Kreuzwegmeditation   
Kath. Frauenbund Erlbach 
Donnerstag, 17. März 2022 19.00 Uhr 
Pfarrkirche Erlbach und Jahreshauptver-
sammlung FFW Erlbach mit Neuwahlen 
Dienstag, 22.März 2022 19 Uhr GR-Sitzung 
Freitag, 08. April 2022 20 Uhr 
Generalversammlung Sportschützen Hubertus 
Erlbach e.V. GH Prostmeier 
Sonntag, 10. April 2022 Palmbuschn und 
Osterkerzenverkauf Kath. Frauenbund Erlbach  
Samstag, 16. April 2022 Ewige Anbetung 
Pfarrei Erlbach 
Dienstag, 19.April 2022 19 Uhr GR-Sitzung 
Samstag, 23. April 2022 Erstkommunion  
Sonntag, 24. April 2022 in Erlbach 
Samstag, 30. April 2022  SV Erlbach – 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
Sonntag, 01. Mai 2022 Maibaumaufstellen 
Sportschützen Hubertus Erlbach e.V. 
Dienstag, 03. Mai 2022 Maiandacht 19.30 
Pfarrkirche Kath. Frauenbund Erlbach 
Donnerstag, 19.Mai 2022 19 Uhr GR-
Sitzung 
Samstag, 21. Mai 2022 Firmung in Reischach 
Samstag, 21. Mai 2022 Maiandacht 19 Uhr 
Pfarrkirche Sportschützen Hubertus Erlbach  
Dienstag, 24. Mai 2022 19.00 Uhr 
Felderumgang Pfarrei Erlbach in Freiung 
Donnerstag, 26. Mai 2022 Wallfahrt nach 
Altötting Pfarrei Erlbach 
Sonntag, 29. Mai 2022 Bittgang nach 
Birnbach mit Maiandacht Pfarrei Erlbach 
 
 
Impressum: 1.Bürgermeisterin Monika Meyer, 
Abgabeschluss fürs nächste Gemeindeblattl: 
24.05.2022 


